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(54) Mastanordnung

(57) Mastanordnung, umfassend einen rohrförmi-
gen, in ein Fundament eingesetzten Mast, wobei der In-
nendurchmesser des Fundaments im Bereich seines
oberen Endes größer als der Durchmesser des Masts in
diesem Bereich ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Mastanordnung, um-
fassend einen rohrförmigen, in ein Fundament einge-
setzten Mast.
[0002] Derartige Mastanordnungen werden überwie-
gend als Lichtmast entlang von Straßen eingesetzt und
bestehen aus einem meist konusförmigen Mast, der in
einem Fundament verankert ist. Am oberen Ende des
Masts ist ein Beleuchtungselement angebracht, gegebe-
nenfalls auch an einem Ausleger. Der in dieser Anmel-
dung verwendete Begriff Mastanordnung umfasst auch
für andere Zwecke als zur Straßenbeleuchtung vorgese-
hene Masten, beispielsweise können diese auch Ver-
kehrszeichen, Stromleitungen oder Antennen tragen.
[0003] Die Anforderungen an Masten, die entlang von
Straßen aufgestellt sind, sind in der Norm DIN EN 12767
"Passive Sicherheit von Tragkonstruktionen für die Stra-
ßenausstattung" festgelegt. Da der Grad der Gefährdung
von Fahrzeuginsassen bei einem Anprall eines Fahr-
zeugs von dem Verhalten des Masts abhängig ist, ver-
sucht man Masten so zu konstruieren, dass sie sich beim
Anprall des Fahrzeugs lösen oder nachgeben. Wenn sich
ein Mast aus der Verankerung löst, wird er jedoch häufig
weit weg geschleudert, wodurch die Gefahr von Sekun-
därkollisionen mit Bauwerken, Bäumen, Fußgängern
oder anderen Verkehrsteilnehmern besteht. Um dieses
unerwünschte Verhalten zu vermeiden, hat man in der
Vergangenheit zumeist die Wandstärke des Masts er-
höht, dies führt jedoch zu einer beträchtlichen Kosten-
steigerung.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Mastanordnung mit einem Mast anzugeben, der
bei einer Kollision mit einem Fahrzeug nicht abreißt und
dennoch eine hohe Energieabsorption besitzt.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist bei einer Masta-
nordnung der eingangs genannten Art erfindungsgemäß
vorgesehen, dass der Innendurchmesser des Funda-
ments im Bereich seines oberen Endes größer als der
Durchmesser des Masts in diesem Bereich ist.
[0006] Bei der erfindungsgemäßen Mastanordnung ist
der Durchmesser des Fundaments an dessen Oberkante
größer als der Durchmesser des Masts, so dass ein Frei-
raum zwischen der Innenseite des Fundaments und der
Außenseite des Masts gebildet ist. Bei einer Kollision
kann sich der Mast in diesem Freiraum plastisch verfor-
men, ohne dass er abreißt. Der ursprünglich kreisförmige
Querschnitt des Masts wird bei der Kollision zusammen-
gedrückt, wodurch ein beträchtlicher Teil der Aufpralle-
nergie absorbiert wird. Dadurch werden einerseits Se-
kundärkollisionen vermieden, da der Mast nicht abreißt,
zugleich wird die kinetische Energie des aufprallenden
Fahrzeugs beträchtlich verringert, wodurch sich die Ge-
fahr von Verletzungen der Fahrzeuginsassen verringert.
[0007] Bei der erfindungsgemäßen Mastanordnung
wird es bevorzugt, dass im Bereich des oberen Endes
des Fundaments ein ringförmiger Freiraum zwischen der
Außenseite des Masts und der Innenseite des Funda-

ments gebildet ist. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass
der Mast bei einem Aufprall in alle Richtungen auswei-
chen kann, dementsprechend kann die Mastanordnung
einem Aufprall aus einer beliebigen Richtung widerste-
hen.
[0008] Um die Stabilität des Fundaments an dessen
oberen Ende zu erhöhen, kann an der Oberseite des
Fundaments eine ringförmige Flanschplatte angebracht
sein. Bei einem Aufprall kommt der Mast mit der Flansch-
platte in Kontakt, woraufhin der Mast plastisch verformt
wird.
[0009] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung kann
vorsehen, dass die Flanschplatte aus zwei halbkreisför-
migen, miteinander verschraubten und/oder form-
und/oder kraftschlüssig miteinander verbundenen Ab-
schnitten besteht. Bei dieser Variante kann die Flansch-
platte bei oder nach der Montage des Masts leicht ange-
bracht werden.
[0010] Bei der erfindungsgemäßen Mastanordnung
kann es vorgesehen sein, dass das Fundament konisch
nach unten verjüngt ist, wobei der Konuswinkel und der
Innendurchmesser des Fundaments vorzugsweise so
gewählt sind, dass das untere Ende des Masts eine ring-
förmige Kontaktfläche mit der Innenseite des Funda-
ments bildet. Das untere Ende des Masts oder ein dazu
benachbarter Bereich liegt somit linienförmig an der In-
nenseite des Fundaments an, wodurch sich eine ringför-
mige Kontaktfläche ergibt. Die Kontaktfläche kann so-
wohl linienförmig als auch flächig ausgebildet sein. Durch
die zwischen der Innenseite des Fundaments und dem
Mast auftretende Reibung wird dieser sicher gehalten.
[0011] Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, dass
das Fundament ein eine Bewehrung aufweisendes, im
Schleuderverfahren hergestelltes Bauteil ist oder alter-
nativ aus Stahl besteht. Da das Fundament rotations-
symmetrisch ausgebildet sein kann, bietet sich eine Her-
stellung im Schleuderverfahren an. Es sind jedoch auch
andere Ausführungen denkbar, bei denen das Funda-
ment als geschweißte Stahlkonstruktion ausgebildet sein
kann.
[0012] Im Hinblick auf den Mast wird es besonders be-
vorzugt, dass dieser aus Stahl besteht und mittels eines
Lasers geschweißt ist. Der Mast weist und eine Wand-
stärke von 1,5 mm bis 2,5 mm, vorzugsweise 2 mm, auf.
Nur durch ein Laserschweißverfahren lassen sich derart
dünne Wandstärken mit hoher Qualität herstellen. Da der
Mast lediglich die geringe Wandstärke von vorzugsweise
2 mm aufweist, kann er besonders Material sparend her-
gestellt werden.
[0013] Alternativ kann der Mast aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff (GFK) hergestellt sein.
[0014] Im Rahmen einer Weiterbildung der Erfindung
kann es vorgesehen sein, dass der Mast einen Türaus-
schnitt mit innenseitigen senkrechten Verstärkungen
aufweist, die mit dem Mast vernietet oder verschraubt
oder verschweißt sind. Durch die Verstärkungen wird im
Bereich des Türausschnitts eine ausreichende Stabilität
erzielt, so dass ein Schutz vor Vandalismus gegeben ist.
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[0015] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden nachfolgend anhand eines Ausführungsbei-
spiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erläutert.
Die Zeichnungen sind schematische Darstellungen und
zeigen:

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemä-
ßen Mastanordnung;

Fig. 2 eine geschnittene Seitenansicht der Mastan-
ordnung von Fig. 1 im Bereich des Funda-
ments;

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Funda-
ments in einer geschnittenen Seitenansicht;

Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des oberen Bereichs
des Fundaments in einer geschnittenen Seiten-
ansicht;

Fig. 5 eine Draufsicht des oberen Bereichs des Fun-
daments von Fig. 4;

Fig. 6 ein Detail der Mastanordnung im Bereich eines
Türausschnitts;

Fig. 7 eine horizontal geschnittene Ansicht des Masts
von Fig. 6;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht der Mastanord-
nung im Bereich der Oberkante des Funda-
ments; und

Fig. 9 die Mastanordnung von Fig. 8 nach einem
Crashversuch.

[0016] Die in Fig. 1 gezeigte Mastanordnung 1 umfasst
einen rohrförmigen, in ein Fundament 2 eingesetzten
Mast 3. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Mast 3 konusförmig ausgebildet, am oberen Ende des
Masts 3, am sogenannten Zopf, beträgt dessen Durch-
messer weniger als die Hälfte des Durchmessers am un-
teren Ende, dem Mastfuß. Der Mast 3 ist als Lichtmast
ausgebildet und trägt an seinem oberen Ende ein (nicht
dargestelltes) Beleuchtungselement.
[0017] Fig. 2 zeigt das untere Ende der Mastanord-
nung 1 in einem vergrößerten Maßstab. Der Mast 3 ist
in das Fundament 2 eingesetzt, das als eine Bewehrung
aufweisendes, im Schleuderverfahren hergestelltes
Bauteil ausgebildet ist. Das Fundament 2 weist eine ko-
nische Öffnung 4 auf, die sich nach unten verjüngt. In
diese konusförmige Öffnung 4 ist der Mastfuß eingesetzt.
Wegen der Konizität des Masts 3 weist dieser im Bereich
seines Fußes den größten Durchmesser auf. Umgekehrt
verringert sich der Durchmesser der Öffnung 4 des Fun-
daments 2 nach unten, so dass eine kreisförmige Be-
rührfläche 5 zwischen dem Mast 3 und dem Fundament

2 gebildet ist. In der vergrößerten Ansicht im rechten Teil
von Fig. 2 erkennt man, dass das Fundament 2 in diesem
Bereich einen vergrößerten Konuswinkel aufweist. Am
oberen Ende 6 des Fundaments 2 ist ein ringförmiger
Freiraum 7 zwischen der Außenseite des Masts 3 und
der Innenseite 8 der Öffnung 4 des Fundaments 2 gebil-
det. Da der Innendurchmesser des Fundaments 2 an sei-
nem oberen Ende 6 größer als der Durchmesser des
Masts 3 in diesem Bereich ist, berührt der Mast 3 an
dieser Stelle das Fundament 2 nicht direkt.
[0018] Wesentlich ist, dass an der Oberseite des Fun-
daments 2 eine ringförmige, mit dem Fundament ver-
schraubte Flanschplatte angebracht ist und dass im Be-
reich des oberen Endes 6 der ringförmige Freiraum 7
gebildet ist, der durch die ringförmige Flanschplatte, die
Außenseite des Masts 3 und die Innenseite des Funda-
ments begrenzt wird. Die Fig. 4 und 5 zeigen eine der-
artige Flanschplatte 12 im Detail. Die Flanschplatte dient
dazu, den Mast seitlich zu stützen. Der konische Rin-
graum ermöglicht bei einem Aufprall eine plastische Ver-
formung des Masts, ohne dass es zu hohen Spannungs-
spitzen im Bereich der Einspannstelle kommt, die bei her-
kömmlichen Mastanordnungen ein Abreißen des Masts
zur Folge haben. Stattdessen wird bei einem Aufprall ein
großer Teil der Aufprallenergie durch plastische Verfor-
mung des Masts absorbiert, der sich in dem konischen
Freiraum bewegen kann. Die Folgen für Unfallbeteiligte
sind weniger schwerwiegend, da ein Wegschleudern ei-
nes abgerissenen Mastabschnitts verhindert wird.
[0019] Fig. 3 ist eine geschnittene Darstellung eines
anderen Ausführungsbeispiels eines Fundaments 9, das
die Grundform eines Kegelstumpfs besitzt, der an seiner
Oberseite eine Öffnung aufweist, in die der Mast 3 ein-
gesetzt werden kann. In Fig. 3 erkennt man, dass das
Fundament 9 eine Stahlbewehrung 10 aufweist, zusätz-
lich ist die leicht konische Öffnung 4 mit zwei seitlichen
Kanälen 11 verbunden, durch die Leitungen zur Strom-
versorgung und zur Steuerung der Beleuchtung geführt
werden können.
[0020] Die Fig. 4 und 5 zeigen das obere Ende des
Fundaments 2 in einer geschnittenen Seitenansicht und
einer Draufsicht. Auf der ebenen Oberseite des Funda-
ments 2 ist eine ringförmige Flanschplatte 12 ange-
bracht, die mittels Schrauben 13 mit dem Fundament 2
verschraubt ist. Die Flanschplatte 12 besteht aus zwei
halbkreisförmigen, miteinander verschraubten Abschnit-
ten 14, 15. Mittels Schraubverbindungen 16 sind die bei-
den Abschnitte 14, 15 der Flanschplatte 12 miteinander
verbunden. Die zweiteilige Flanschplatte 12 erlaubt de-
ren Montage nach dem Einsetzen des Masts in das Fun-
dament. Es sind allerdings auch andere Ausführungen
mit einer einteiligen Flanschplatte denkbar, die vor dem
Einsetzen des Fundaments angebracht wird.
[0021] Der Innendurchmesser 17 der Flanschplatte 12
entspricht dem Außendurchmesser des Masts 3 an die-
ser Stelle, gegebenenfalls kann der Innendurchmesser
17 geringfügig größer als der Außendurchmesser des
Masts 3 sein, so dass an dieser Stelle ein geringer Spalt
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vorhanden ist. Zur exakt senkrechten Ausrichtung des
Masts 3 in dem Fundament 2 können an dem Fundament
2 Langlöcher vorgesehen sein, die eine gewisse Ver-
schiebung bzw. Justierung der Flanschplatte 12 ermög-
lichen.
[0022] Der Mast 3 besteht in diesem Ausführungsbei-
spiel aus dünnem Stahlblech mit einer Wandstärke von
2 mm, grundsätzlich kommen Wandstärken zwischen
1,5 mm und 2,5 mm in Frage. Der Mast 3 ist laserge-
schweißt, nur mit diesem Herstellungsverfahren kann ei-
ne hohe Güte der Schweißnaht bei diesem dünnwandi-
gen Material erzielt werden. Die Konizität des Masts be-
trägt in diesem Ausführungsbeispiel 11 mm/m. Es sind
auch andere Ausführungen möglich, bei denen der Mast
aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) besteht.
[0023] Fig. 6 zeigt ein Detail des Masts 3 im Bereich
eines Türausschnitts. Um die Zugänglichkeit zu elektri-
schen Bauteilen für das am Mastzopf angeordnete Be-
leuchtungselement zu gewährleisten, weist der Mast 3
einen im Wesentlichen rechteckigen Türausschnitt 18
mit abgerundeten Ecken auf. Um den Mast 3 in diesem
Bereich zu verstärken, sind an der Innenseite beidseitig
Verstärkungen 19 angebracht. Die Verstärkungen 19
sind mittels Nieten 20 an dem Mast 3 angebracht. In der
horizontal geschnittenen Ansicht von Fig. 7 erkennt man,
dass die Verstärkungen 19 eine im Wesentlichen recht-
eckige Grundform aufweisen und an beiden Seiten des
Türausschnitts 18 Anlageflächen 21 für eine Tür 22 bil-
den.
[0024] Fig. 8 zeigt den Mast 3 im Bereich der Flansch-
platte 12 in einer perspektivischen Ansicht. Dort erkennt
man, dass die Oberseite des Fundaments 2 im Wesent-
lichen oberflächenbündig eingebaut ist, die Flanschplat-
te 12 steht von der Oberfläche hervor. Zwischen dem
Mast 3 und der Flanschplatte 12 ist kein bzw. lediglich
ein geringer Spalt gebildet. Die beiden halbkreisförmigen
Abschnitte sind kraft- und formschlüssig gekoppelt.
[0025] Fig. 9 zeigt die Mastanordnung von Fig. 8 nach
der Durchführung eines Crashversuchs. Derartige An-
prallversuche sind in der DIN EN 12767 definiert, um das
Verhalten derartiger Masten bei einem Anprall durch ein
Kraftfahrzeug zu testen. Man lässt dazu ein Kraftfahr-
zeug mit festgelegter Geschwindigkeit und Masse mit
dem Mast kollidieren. Fig. 9 zeigt die aufgetretenen Ver-
formungen der in Fig. 8 gezeigten Mastanordnung 1 nach
dem Crashversuch. Man erkennt, dass der Mast 3 durch
die Kollision weitgehend flachgedrückt wurde, zudem ist
der Mast 3 im Bereich der Flanschplatte 12 näherungs-
weise rechtwinklig abgeknickt. Im Randbereich 23 des
Masts 3 sind beträchtliche plastische Verformungen des
dünnwandigen Stahls zu erkennen. Wesentlich ist je-
doch, dass der Mast 3 nicht im Bereich der Flanschplatte
12 abgerissen ist. Der Grund dafür ist der Freiraum 7,
der unterhalb der Flanschplatte 12 zwischen der Außen-
seite des Masts 3 und der Innenseite 8 des Fundaments
2 gebildet ist. Dieser Freiraum 7 ermöglicht eine beträcht-
liche Verformung des Masts 3 im plastischen Bereich,
ohne dass die Bruchlast des verwendeten Stahls erreicht

wird. Dementsprechend kommt es nicht zu einem Abrei-
ßen des Masts 3, stattdessen wird dieser unter beträcht-
licher Energieabsorption plastisch verformt. Bei einem
Anprall durch ein Fahrzeug wird der Mast 3 praktisch auf
seiner gesamten Länge nach und nach verformt. Da-
durch ergibt sich der Vorteil, dass das den Aufprall ver-
ursachende Kraftfahrzeug kontinuierlich abgebremst
wird, wodurch die Gefahr von Verletzungen der Fahr-
zeuginsassen vermindert wird. Zudem wird ein gefährli-
ches Abreißen des Masts an der Einspannstelle vermie-
den, so dass Sekundärkollisionen verhindert werden.

Patentansprüche

1. Mastanordnung, umfassend einen rohrförmigen, in
ein Fundament eingesetzten Mast, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Innendurchmesser des
Fundaments im Bereich seines oberen Endes grö-
ßer als der Durchmesser des Masts in diesem Be-
reich ist.

2. Mastanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich des oberen Endes
des Fundaments ein ringförmiger Freiraum zwi-
schen der Außenseite des Masts und der Innenseite
des Fundaments gebildet ist.

3. Mastanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Oberseite des Fun-
daments eine ringförmige Flanschplatte angebracht
ist.

4. Mastanordnung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flanschplatte aus zwei
halbkreisförmigen, miteinander verschraubten Ab-
schnitten besteht.

5. Mastanordnung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fun-
dament konisch nach unten verjüngt ist, wobei der
Konuswinkel und der Innendurchmesser des Fun-
daments vorzugsweise so gewählt sind, dass das
untere Ende des Masts eine ringförmige Kontaktflä-
che mit der Innenseite des Fundaments bildet.

6. Mastanordnung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fun-
dament ein eine Bewehrung aufweisendes, im
Schleuderverfahren hergestelltes Bauteil ist oder al-
ternativ aus Stahl besteht.

7. Mastanordnung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mast
lasergeschweißt ist und eine Wandstärke von 1,5
mm bis 2,5 mm, vorzugsweise 2 mm, aufweist.

8. Mastanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
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dadurch gekennzeichnet, dass der Mast aus glas-
faserverstärktem Kunststoff (GFK) besteht.

9. Mastanordnung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mast
einen Türausschnitt mit innenseitigen senkrechten
Verstärkungen aufweist, die mit dem Mast vernietet
oder verschraubt oder verschweißt sind.
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